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Schriftliche Anfrage Christoph Wydler betreffend Monitoring zum Gegenvorschlag 
Städte-Initiative 
 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Christoph Wydler 
dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„Am 28. November 2010 wurde der Gegenvorschlag zur Städte-Initiative vom Stimmvolk des Kan-
tons Basel-Stadt mit 55 Prozent deutlich angenommen. Damit ist im kantonalen Umweltschutzge-
setz neu das Ziel formuliert, dass die Gesamtverkehrsleistung des privaten Motorfahrzeugverkehrs 
bis zum Jahr 2020 ausserhalb der Autobahnen um 10 Prozent abnehmen muss. Ausserdem ha-
ben Kantons- und Gemeindebehörden Massnahmen zu ergreifen, um den Anteil der umweltfreund-
lichen Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen. Damit diese Zielvorgaben auch 
kontrolliert werden können, braucht es ein periodisches Monitoring über die auf dem Kantonsge-
biet erbrachten Verkehrsleistungen. 

Ich bitte den Regierungsrat in diesem Zusammenhang, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wurde zur Umsetzung der Städte-Initiative eine Arbeitsgruppe eingesetzt? 

2. Wie genau gedenkt der Regierungsrat die Gesamtverkehrsleistung des motorisierten Verkehrs 
zu messen? 

3. Welches sind der Referenzwerte (Verkehrsleistung, Modalsplit in MIV, ÖV, Fuss- und  
Veloverkehr), die aIs Datengrundlage gelten, und wann werden diese erhoben? 

4. In welcher Regelmässigkeit wird die Gesamtverkehrsleistung gemessen und wie werden diese 
Zahlen öffentlich gemacht? 

5. Können die Messungen vom Kanton mit Daten des Mikrozensus des Bundesamts für Statistik 
verifiziert werden? Kann sich der Regierungsrat vorstellen, eine Sonderauswertung dieser Da-
ten zu machen - wie dies andere Städte auch tun - um weitere Datengrundlagen zu erhalten? 

6. Wie garantiert der Regierungsrat, dass die Zielvorgaben des Gegenvorschlages zur  
Städte-Initiative eingehalten werden? 

Christoph Wydler“  

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
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Der Regierungsrat betrachtet die Zielvorgaben des Gegenvorschlags zur Städte-Initiative als 
verbindlich. Um diese geforderte Reduktion des motorisierten Verkehrs auch tatsächlich zu 
erreichen, werden bereits jetzt eine Vielzahl von Massnahmen zur Förderung des öffentli-
chen Verkehrs (z.B. Verlängerung Tram 8 nach Weil am Rhein) und des Fuss- und Velover-
kehrs (z.B. Vortrittsänderung bei Velogegenverkehr, Ausbau Tempo 30-Zonen oder An-
schluss Hexenweglein an St. Jakobsstrasse) umgesetzt. Zahlreiche weitere Projekte sind 
derzeit in Planung.  
 
Wie dies das Gesetz auch explizit vorsieht, ist geplant, die Bestimmungen des Gegenvor-
schlags zur Städteinitiative (§13, USG) mit einer Verordnung weiter zu konkretisieren. Ein 
entsprechender Entwurf wird im Verlaufe des Sommers 2011 erarbeitet. In dieser Verord-
nung werden auch die Grundsätze eines Monitorings festgelegt. Im Vorgriff auf diese Ver-
ordnung können die konkreten Fragen der Anfrage Wydler wie folgt beantwortet werden. 
 
 
1. Wurde zur Umsetzung der Städte-Initiative eine Arbeitsgruppe eingesetzt? 

Die Zuständigkeit für sämtliche Mobilitätsbelange ist seit der Verwaltungsreform RV09 im 
Bau- und Verkehrsdepartement konzentriert. Dieses stellt eine integrale Planung und Defini-
tion von Mobilitätsleistungen auf Strasse und Schiene sicher. Das Bau- und Verkehrsdepar-
tement ist somit für die Umsetzung der Städte-Initiative zuständig. Das Monitoring für die 
Messung der Zielerreichung wird dort vom Amt für Mobilität bearbeitet. Die Planung der kon-
kreten Massnahmen erfolgt im Rahmen der vorhandenen innerkantonalen und kantonsüber-
greifenden Koordinationsgremien. 
 
2. Wie genau gedenkt der Regierungsrat die Gesamtverkehrsleistung des motorisierten Ver-

kehrs zu messen? 

Die „Gesamtverkehrsleistung des privaten Motorfahrzeugverkehrs“ wird als Fahrleistung 
(=Fahrzeugkilometer) aller Motorfahrzeuge (inkl. Motorräder, Lastwagen, Reisebusse, Li-
nienbusse aber excl. Mofas/ E-Bikes) definiert. Dies ermöglicht eine pragmatische Erfassung 
der Fahrzeugkilometer mit bereits vorhandenen Zählgeräten (automatisierte Querschnitts-
zählungen). Für den Nachweis der Veränderungen stehen 35 Zählgeräte entlang wichtiger 
Verkehrsachsen zur Verfügung. Derzeit wird geprüft, ob ergänzende Daten aus den Ver-
kehrserfassungsgeräten an Lichtsignalanlagen verwendet werden können. Jeder dieser 
Zählstellen wird entsprechend ihrer Belastung und ihrer Lage im Netz ein Gewicht zugewie-
sen. Aus dem gewichteten Mittelwert der Belastungsveränderungen aller Zählstellen ergibt 
sich dann ein Index der Verkehrsentwicklung pro Strassentyp. 
 
3. Welches sind die Referenzwerte (Verkehrsleistung, Modalsplit in MIV, ÖV, Fuss- und  

Veloverkehr), die aIs Datengrundlage gelten, und wann werden diese erhoben? 

Der Modal Split und die Verkehrsleistungen des OeV bzw. des Fuss- und Veloverkehrs sind 
für die Umsetzung des Gegenvorschlags zur Städte-Initiative nicht relevant (vgl. auch Frage 
5). Entscheidend ist alleine die Veränderung der Verkehrsleistung des privaten Motorfahr-
zeugverkehrs. Diese Veränderung wird laufend erfasst (siehe Frage 2) und jährlich aufberei-
tet. Der Index der Verkehrsentwicklung liegt erstmals im Frühling/Sommer 2012 auf der Ba-
sis von Zähldaten der Jahre 2010 und 2011 vor. 
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Der Regierungsrat ist darüber hinaus sehr interessiert daran, das gesamte Verkehrsgesche-
hen besser zu erfassen. Die vollständige Erneuerung des Gesamtverkehrsmodells (GVM) 
der Region Basel als wichtiges Arbeitswerkzeug ist derzeit im Gange. Das neue Modell soll 
2013 verfügbar sein. Auch arbeitet das BVD an einer wesentlichen Erweiterung des Velo-
zählstellennetzes, um auch in diesem Bereich die Datengrundlage zu verbessern. 
 
4. In welcher Regelmässigkeit wird die Gesamtverkehrsleistung gemessen und wie werden 

diese Zahlen öffentlich gemacht? 

Die Querschnittszählungen werden laufend durchgeführt. Der geplante Index der Verkehrs-
entwicklung wird einmal jährlich berechnet und mit einem Kurzbericht sowie im Rahmen ei-
ner Medienorientierung veröffentlicht. Das Monitoring für die Messung der Zielerreichung 
wurde anlässlich der Medienkonferenz vom 11. April 2011 vorgestellt. 
 
5. Können die Messungen vom Kanton mit Daten des Mikrozensus des Bundesamts für Sta-

tistik verifiziert werden? Kann sich der Regierungsrat vorstellen, eine Sonderauswertung 
dieser Daten zu machen - wie dies andere Städte auch tun - um weitere Datengrundla-
gen zu erhalten? 

Der Regierungsrat plant gemeinsam mit fünf weiteren Städten per Mitte 2012 einen verglei-
chenden Städtereport zu publizieren, in dem unter anderem auch Sonderauswertungen des 
Mikrozensus’ Verkehr enthalten sein werden. Mit den Daten des Mikrozensus’ 2015 kann 
dannzumal der aus den Querschnittszählungen errechnete Index der Verkehrsentwicklung 
plausibilisiert werden. Diese Auswertungen werden dann auch zeigen, welche Verlage-
rungseffekte die angestrebte Reduktion des motorisierten Individualverkehrs bewirkt hat. 
 
6. Wie garantiert der Regierungsrat, dass die Zielvorgaben des Gegenvorschlages zur  

Städte-Initiative eingehalten werden? 

Der Regierungsrat kann nicht garantieren, dass die Zielvorgaben des Gegenvorschlags der 
Städteinitiative eingehalten werden. Der Regierungsrat nimmt jedoch den Auftrag des 
Stimmvolks ernst und wird im Rahmen seiner Möglichkeiten alles daran setzen, dass die 
Zielvorgaben erreicht werden können. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


